
  

Aufstellen von Plakattafeln 

1 Lageplan  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Stadt Lichtenfels erteilt Ihnen hiermit die Erlaubnis zur Aufstellung von ca. 30 Plakatta- 
feln in der Zeit vom 14.08.2009 bis 30.09.2009 an öffentlichen Verkehrsflächen im Stadt- 
gebiet Lichtenfels. 

Folgende Auflagen sind einzuhalten: 

1. In dem in beiliegendem Lageplan rot gekennzeichneten Bereich dürfen lediglich 3  Plakattafeln 
aufgestellt werden, die von der Stadt Lichtenfels eventuell entfernt werden können, falls sie 
störend wirken.  
In den Fußgängerzonen Innere Bamberger Straße, Bahnhofstraße und Badgasse 
dürfen keine Tafeln aufgestellt werden. 
Ebenso dürfen an historischen Leuchten, Baumschutzgittern o.a. keine Tafeln an 
gebracht werden. 

2. Durch die Aufstellung der Plakattafeln dürfen der Kfz-Verkehr sowie die Fußgänger nicht 
beeinträchtigt werden. Ebenfalls darf die Sicht auf Verkehrszeichen und Ampelanlagen 
nicht verdeckt werden. Auf die Sicht beim Ausfahren aus Grundstücksausfahrten ist 
besonders Rücksicht zu nehmen. 

3. An Verkehrszeichen und Lichtzeichenanlagen darf nicht plakatiert werden. 
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Unsere Bürostunden: 

LICHTENFELS  

Bürgerservice: 
Mo.-Mi. 7.30-17.00 Uhr 
Do.  7.30-19.00 Uhr 
Fr.  7.30-14.00 Uhr 

Stadtkasse: 
Mo.-Fr. 8.00-12.15 Uhr 

Allgemeine Verwaltung: 
Mo.-Fr. 8.00-12.00 Uhr 
Mo.-Do.  14.00-16.00 Uhr 

Tourist-Information 
von April - Oktober 
Mo.-Fr. 9.00-18.00 Uhr 
Sa.  10.00-12.00 Uhr 
von November - März 
Mo.-Fr. 9.00-12.00 Uhr 
Mo.-Do.  13.00-16.00 Uhr 

Wir sind auch außerhalb
 

dieser Zeiten für Sie da. 
Vereinbaren Sie bitte Ihren 
persönlichen Gesprächs- 
termin.
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4. Durch das Anbringen der Plakattafeln dürfen die öffentlichen Verkehrsflächen nicht 
beschädigt werden. 
Verschmutzungen, die durch das Aufstellen der Plakattafeln entstehen, sind umgehend 
zu beseitigen. 
 

5. Nach Beendigung der Veranstaltung sind alle Plakattafeln sowie alle hierdurch ent-
standenen Verschmutzungen ordnungsgemäß zu beseitigen. Sollte dies nicht rechtzeitig 
bzw. nicht in vollem Umfang geschehen, wird die Stadt Lichtenfels die Beseitigung auf 
Kosten des Antragstellers vornehmen. 
 

6. Die Aufstellung der Plakattafeln an der Bundesstraße B 289 hat nach Absprache mit dem 
Straßenbauamt Bamberg bzw. mit der Straßenmeisterei, 96231 Staffelstein, zu erfolgen. 
 

7. Durch das Aufstellen der Plakattafeln darf das Ortsbild nicht verunstaltet werden. Soweit in 
Einzelfällen Standorte von der Stadt Lichtenfels beanstandet werden, sind die dort 
angebrachten Tafeln zu beseitigen. 
 

8. Die Plakattafeln müssen hinsichtlich Standfestigkeit und Konstruktion den statischen 
Beanspruchungen nach den einschlägigen Vorschriften, insbesondere Windlast genügen. 
 

9. Der Boden darf durch das Aufstellen der Plakattafeln nicht beschädigt werden, ins-
besondere dürfen keine Löcher gegraben werden. 

10. Die Plakattafeln müssen mit der Anschrift und Rufnummer des für die Aufstellung und die 
Überwachung der Tafeln zuständigen Unternehmens versehen sein. 

Diese Erlaubnis wird für die vorgenannten Zeiten in stets widerruflicher Weise erteilt. Für 
diese Erlaubnis wird eine Gebühr von gebührenfrei: Wahlkampf festgesetzt. 
Wir bitten Sie, diesen Betrag auf eines der angegebenen Konten der Stadtkasse zu überweisen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Nichtbeachtung der festgesetzten Auflagen künftig keine 
Plakatiergenehmigungen mehr erteilt werden können. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 


